
 

 

 

 

Gesamtvertrag AKM (im Namen der LVG) - KLBV 

Parteien  
LVG Staatlich genehmigte literarische Verwertungsgesellschaft Gen.m.b.H. 1 

und  

Verband der Konzertlokalbesitzer und aller Veranstalter Österreichs KLBV  
(nunmehr: Veranstalterverband) 

Gegenstand 
Die Erteilung von Werknutzungsbewilligungen für öffentliche Vorträge von literarischen 
Sprachwerken gegen Entgelt. Das Vortragsrecht an Sprachwerken umfasst auch das Recht der 
öffentlichen Wiedergabe von Hörfunk- und Fernsehsendungen von Sprachwerken, 
ausgenommen die öffentliche Wiedergabe mit Hilfe von Bild- und Schallträgern. 

Örtlicher und fachlicher Geltungsbereich 
Ohne Einschränkung für das Staatsgebiet der Republik Österreich.  

Geltungsbeginn 
1.1.1973 

 

                                                 
1 Die AKM erklärt in § 39 des Gesamtvertrags „aufgrund des ihr von der Staatlich 
genehmigten Literarischen Verwertungsgesellschaft (LVG) erteilten Mandates, dass sich die 
Bestimmungen dieses Gesamtvertrags sinngemäß auch auf die Bewilligung zu öffentlichen 
Vorträgen von Sprachwerken beziehen, ….“. 

 

 


